
GEMEINDE ST. KANZIAN AM KLOPEINER SEE
Klopeiner Straße 5
9122 St. Kanzian
Tel: 04239-2224
E-Mail: st-kanzian@ktn.gde.at

V E R O R D N U N G

des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See vom 21. April 2021, 
Zl. 2/2021, mit welcher die Aufgaben des Bürgermeisters des eigenen Wirkungsbereiches 
auf den Bürgermeister, die Vizebürgermeister und die sonstigen Mitglieder des 
Gemeindevorstandes aufgeteilt werden (Referatsaufteilung)

Aufgrund des § 69 Abs. 5 und 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. 
Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 80/2020, und der von der 
Landesregierung erteilten Genehmigung wird verordnet:

§ 1

Die Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches gemäß § 69 Abs. 2 und 3 K-AGO werden auf 
den Bürgermeister und die Vizebürgermeister wie folgt aufgeteilt:

Referat I: Bürgermeister Krainz Thomas
Finanzen; Bauhof; Personal; Hochbau; Marktwesen; Mobilität; Wohnungen;

Referat II: 1. Vizebürgermeister Lach Alois
Soziales; Sport; Kunst und Kultur; Senioren;

Referat III: 2. Vizebürgermeister Preinig Oskar
Straßenbau, Straßen- und Verkehrsrecht; Straßenbeleuchtung und Energieeffizienz; 
Feuerwehren; Bildung und Erziehung; Tourismus;

Referat IV: Gemeindevorstand Mori Bernhard
Kanal und Abwasserbeseitigung; Land- und Forstwirtschaft; Jagd und Wildschaden; 
Gemeindepartnerschaften; Zivil- und Katastrophenschutz; Friedhof;

Referat V: Gemeindevorstand Mag. Kristof Daniela
Umweltschutz und Abfallbeseitigung; Gesundheit und Prävention; Familien; Kinder und 
Jugend; Frauen; Klopeiner See; Digitalisierung;

Referat VI: Gemeindevorstand Hobel Johannes
Wasserversorgung und Wasserrecht; Raumplanung und Gemeindeentwicklung; 
Ortsbildpflege; Schutzwasserbau; Veranstaltungswesen; Wirtschaftsförderung und 
Betriebsansiedelungen;



§ 2

Alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches, die nicht taxativ einem Referenten 
zugewiesen wurden, fallen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters.

§ 3

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes haben sich im Verhinderungsfalle wie folgt zu 
vertreten:

1. Vzbgm. Lach Alois wird vertreten durch Bgm. Krainz Thomas
2. Vzbgm. Preinig Oskar wird vertreten durch GV. Mag. Kristof Daniela
GV. Bernhard Mori wird vertreten durch GV. Hobel Johannes
GV. Mag. Kristof Daniela wird vertreten durch 2. Vzbgm. Preinig Oskar
GV. Hobel Johannes wird vertreten durch GV. Bernhard Mori

§ 4

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in 
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See vom 16.04.2015, Zl. 529/2015, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Krainz Thomas
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